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Ir=98 der ... Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

4_'?7-O-+9~6J 

231A..,.Be.­

zu l8/J 

XIoGesetzgebungsperiode 

A n fra gebe a n t w 0 r tun g 

de.s Bundesministers ·für soziale'Verwaltung Grete R e -h' 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dro F i e dIe r und Genossen, 

betreffend Lärmbekämpfun_go 

-0-0-0-0-

In ~ean.twor.tungder ,an ,mich ,am .11'oMai 1~66 - gemäss § 71 des Ge­

. schäftsor,dnungsge,se.tzes des Nationalrates . gerichteten.Anfrage der 

Abgeordneten Dr. Fiedler, Prinke~ Ingo Helbich und Genossen, betreffend 

.Lärmb.ekämpfung,. teile ·ich ·mit g 

Zur Frage lt ("Welche gesetzlicheh'Vorschriften'bestehenhinsichtlich der 
Lärmb.ekämpf,ungcim ,Zusammenhang ,mit .der ,Sicherung -der .Volksgesundheit?It): 

Grundsätzlich.ist.zu,bemerkeng~dass.die.Bundesverfassung einen 

,K;ompe,tenztatbes.tand ,f!Angelegenheiten,der·Lärmhekämpfung"· nicht kennt o 

.Die.gese,tzlic,hen .Massnahmenc zur .Lärmb,ekämpfung .werden .in ·den Gesetzen 

ge,trof,f,en g ., die. das, be,treffende~ Verwaltungsgebiet_ als ,solches regeln; so 

en,thält, z.oBo ,die ,Gewer,beor,dnung ,Anordn,ungen ,zur . Lärmbekämpf,ung in Gewerbe­

betrie.hen 9 , das, Kraf.tfahrge.se.tz "solche _ für" Kraf.tfahr,ze,uge . usw 0 Es handelt 

sich,hil.ahei. sowohL um -Bundes-. als .auch. um .Landesge,se,tze •. In diesen Gesetzen 

wird,zum.Teil,direkt,auf,die,Lärmhekämpfung.Bezug.genommen,.zoBo in der 

Strassen,v:erkehrsor,dnung, . 0 der _ sie. en,thal,ten. allgemeine . Anordnungen, die 

unter.anderemauch.zurLärmb:ekämpfung.herangezogen,werden können, wiezoBo 

das.allgemeine. bürgerliche-Gese,tzhuch .oder· die . Krankenanstal.tenge setze 

der.Ländero 

Eine.vollständige Aufzählung aller.dieserGesetze ist natürgemäss 

nicht möglich o Die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, die eine Lärm­

bekämpfung ermöglich, sind: 

1 0 Einführungsge,setzzu· den Verwal.tungsverfahrensgesetzen. (.EGVGo1950) , 

BGBl,oNr,~172/l950 (ArtoVIII Absol litoa), . das. in. allen .Fällen der Erregung 

ungebührlichen störenden Lärms, für die keine Spezialbestimmungen bestehen, 

herangezogen werden kann 0 

20, Gewerbeordnungg _ §.25 .legt. fest, .. dass ,die. Genehmig1.lng~der Betriebsanlagen 

beijallen.,.Gewerben. notw:endig~ist, -'!w.e·lche . mit ,besonder.en,. für den Gewerbe­

betrieb angelegten Feuerstätten, Dampfmaschinen, sonstigen Motoren oder 

Wasserwerken betrieben werden, oder welche durch gesundheitsschädliche 
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Ein-f'lüsse,"-durch;~die -;Sicherheit' bedrohende' Betriebsarten, durch- üblen 

Geruch -oder' durch-ungewöhnliches' Geräusch --' die Nachbar schaft zu gefährden 

oder:zu ·belästigen .gee±gnet.sind·o It, Vor' erlangter . Genehmigung dürfen diese 

_Be.t;[!iebsanlagen . nicht, errichtet. werden 0" Gemäss § 26· hat die Behörde bei 

-al_l~n··diesen ,Betriebsanlagen"in .kürzestem Wege. die allenfalls in Betracht 

.kQmmen.den-Übelstände.zuprüfen und die etwa nötigen Bedingungen und Be­

s_chränkungE;ln" im .Betreff -. der ,Anlagen -. vorzuschreiben -0 • 0 tI 0 Die se Genehmigungs­

pfli_cht-und das-.GeD.thmigungsverfahren -. für -Anlagen, die -erfahrun.gsgemäss 

Gefahren und.Belästigungen-verursachen,-hatsichdurchaus-bewährto Die-, , 

ziti,ert,en-Gesetzesstellen·bilden-imZusammenhang·mitden in den §§ 34a, 38d, 

54, 74 und 74a.enthaltenenSchutzbestimmungen-für Dienstnehmer und Anrainer 

eine geeignete Grundlage zur Bek~pfung des Lärms in Gewerbebetriebeno 

3 ou. Kraf-tfahrgesetz -1955, BGBloNr .• 223:· Im § 4 wird -bestimmt, dass "Kraft­

fahrze.uge .. und-Anhänger. b etrie b ssicher· und so -ge ba u t -und -eingerich t et sein 

müssen,---dass·mit . ihrem üblichen· Be.trieb -weder·Gefahren für den Verkehr 

no.c.h .. Beschädigungen -der .Strasse· oder· schädliche -Erschütterungen noch ver­

meidbare ~ Ger.äusche,.- Rauch, ~ übler -Geruch -oder· verme.idbare -- Be schmu t zung 

.anderer·Strassenbenützer.ver.bunden -sind" 0 -- § 14 -schreibt ,eine nicht 'aus­

schal,tbare. Vorr.ich.tung< zur.Dämpfung -der ,Auspuffgeräusche -. vor 0 § 81 enthält 
Lenke~ 

Anor.dnungen_ zur-Hintanhaltung .vermeidbarenHupens o - Gemäss § 85 Abso3 hat den\ 

'!dafür zu. sorgen, ._ dass .das -Kraftfahrzeug. nicht -mehr Geräusche, Rauch oder 

üblen Geruch erzeugt, als bei ordnungsgemässem Zustand und sachgemässem 

Betrieb unvermeidbar isttlo 

4., KraftfahrverordnuIig.1955,. BGBLNr.o288: § 8. bestimmt,. dass der stärkste 

Lärm, der, durch das ,Betriebsgeräusch .. eines . Kraf,tfahrzeuges -oder Motorfahr-
.. -

. rades .erze.ugtcwerden ,kann, _ eine bestimmte Phonzahl (80 - 90 Phon) nicht 

~bersteigen darf. § 22 enthält Anweisungen an die Behörden über die Vor­

gangsweise bei Lautstärkemessungeno 

5~ - Strassenverkehrsordnung,1960,. BGBl.oNr,0159 , ' in .der· Fassung der Strassen~ 

verkehr.s,ordn,ungsno,v:elle .. 1964" BGBl.oNr'o204: "Die §§ 22, 26, 43 und 52 ent­

halten ,Bes,timmungen, über,Hupv,erbote 0 _ Die§§ 60.bis 62.verbEten Lärmer-
,-' 

. ze.ugung. durbh .nicht. ordnungsgemässen . Zus.tand . der. Kraftfahrzeuge, durch 

unsachgemässe .Ladung~ und, bei -der, Lade,tätigkei t O' Es .folgen. entsprechende 

Lärmschu,tzbe,stimmungen . für. Fahrräder, - Motorfahrräder und Fuhrwerke 

(§§ 66, 69, 72) und hinsichtiicgeBenützung von Strassen für verkehrsfremde 

Zwecke (§§ 82, 85 und 88)0 
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6 0 .' Seenverkehr sordnun~'19?1, ' BGBlöNr. 102: . Enthält ähnliche Be stimmungen' 

wie das·K.!'.~ftfahrgesetz und die Strassenverkehrsordnung (§§ 4,5,7,15,21, 

22,25 26 und 28). ., . t _ ..... _. __ .,. .. __ . 

7ii.~uordnung'·für-Wien,··LGB1·.Nr.; ,11/30:' Gibt-'derBehörde' die Möglichkeit; -

durch 'Erstellung 'von ,Flächenwidmungsplänen-'und'Bebauungsplänen- sowie durch 

sonstige Verhauungsvor·schriften ' die' bauhtci:he-Eni;wicklung c in be stimmte ge­

ordnete Bahnen', zu ·lenken. Die Behörde 'bedient'sich ·hiebeieines 'Fachbeirates, 

dem·unteranderem auch"Architekten 'und -Hygieniker angehören e -Gemäss § 4 

hahen·.die·-Flächenwidmungspläne· in' grossen<Zügen·darzustellen,- nach welchen 

Grundsätzen- der -geordnete··Ausbau der ,Stadt . vor -sich· gehen soll G Diese Be­

st.immungen--. geben der-Behörde" die .Handhabe,· durch verbindliche Raumplanung 

entsche·idend·zur -Lärmfreiheit . eines· bestimmten -Gebietes -beizutragen. Die 

Bauordnung.enthält.noch.eine ·Reihe,anderer"Bestimmungen,c zoB. im § 6 

(Wohngebie.te), § ,100 (Wände) ,oder §119. (Industrieanlagen), die ausdrück­

lich Massnahmen. zur -Be~,ämpfung .des . Lärms ·anordnen.-Eine Reihe von Sonder­

gesetzen.das.Bauwesens, z.B~ das WienerGaragengesetz, LGB1.Nro22/1957, 

bieten. ebenfalls·· die· Möglichkeit,· baupolizeiliehe . Massnahmen, zum Zwecke 

der Lärmhekämpfung.anzuordnen. 

Ähnliche Regelungen wie in Wien bestehen auch in den übrigen Bunde~­

ländern. 

8. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch: Gemäss §364 können Immissionen von 

Nachbargrundstücken im Klagewege vor den ordentlichen Gerichten untersagt 

werden. 

9o.?trafgesetz:.Unter Umständen können auch die §§ 431 oder 335 über die 

Strafharkeit von Handlungen und Unterlassungen gegen die körperliche 

Sicherheit überhaupt herangezogen werden. 

10.- Das ,Luftfahrtgesetz, .BGB1'oNr .• 253/l957t· die .AllgemeineDienstnehmer­

schutzi/lierordnung , .. BGB1,. Nr,. 265/1951, . in Zusammenhalt : mit. zahlreichen 

anderen .Dienstnehmerschu.tzvorschriften, - die. bergrech.tlichenVorschriften 

des .Bundes und die. Natur.schutzge.setze --und Heilvorkommen- und Kurortegesetze 

der Länder hieten der Behörde ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten zur 

Lärmhekämpfungo. 

Zu Frage 2, (UWelche'Massnahmen, Frau'Bundesminister, -wollen Sie treffen, 
um.allenfalls.eine.notw,endige_Ergänzung,dieser,Bestimmungen zu treffen?"): 

Wie.aus.den.obigen.Ausführungen,zur.ersten.Frage.zu.ersehen ist, 

sind zur Bekämpfung des Lärms Massnahmen auf den verschiedensten Verwal­

tungsgebieten zu treffen. Dabei wird von dem allgemein als richtig aner-
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kann·ten· Grundsatz-ausgegangen~ - dass-derSchwerpunkt'der Lärmb-ekämpfung' 

bei den-das jewei1ige-Verwaltungsgebiet-regelndenEinze1gesetzen-liegt., 

Zahlre:i.::che'Bundes- - und Landesgesetze _. enthalten daher Lärmschutzvor-

. sc1'!.~iften'auf· den' jeweiligen', Teilgebieteno 

-Gbwah1 demnach'dieLärmbekämpfung-einer umfassenden einheitlichen 

gesetzlichen Rege-1ung-der NaturderSache'nach-nicht-zugäng1ichist~ -hat 

-das Bunde,sminlitster'ium 'für . soziale ,Verwaltung- zu Beginn -des ,Jahres -1966 -

indem,Bestreben,'aufdem Gebiet der Lärmbekämpfung-nichts unversucht zu 

1assen-,--den Entwurf eines Lärmschutzgesetzes-ausgearbeitet und dem Begut­

. acht,ungsverfahren- zuge1eit et 0- Durch den . Entwurf, sollten die -vorhandenen 

Lü.ckenderLärmgesetzgebung . ge sch10.s sen -werdeno' Nach -Abschluss des Begut~ 

ach.tungsverfahrens-und-Auswertungder·Stel1ungnahmen-der Begutachter~ 

st.ellen.wird gesagt werden .kännen g ob der Entwurf -eine·· geeignete Grundlage 

zur.Ergänzung-der.bestehenden-gesetzliche:r..Bestimmungen für den Lärmschutz 

darste11t.oder ob neue ,wege.zur-Lärmbekämpfung zu-beschreiten sein werden. 

Aus-_den .bisher -eingelangten-Stellungnahmen- ist -allerdings ersichtlich, 

dasssich-mehrere-am-Lärmschutz-wesentlich-interessierte Begutacliter­

stellen aus gründsätzlichen Erwägungen.sowoh1 kompetenzrechtlicher als 

aU,ch fachlicher -Art· gegen -den· im-Entwurf -beschrittenen -Weg ausgesprochen 

haben. 

Jedenfal·1s -werde -ich -bereits -jetzt, alle mir zur Verfügung stehen-
a"J.f 

denMäg1ichkeiten-administrativer·Art g -vor-allem-auchdem Gebiet des 

Dienstnehmer sch utz e,s,. - nützen g - um -die- Lärmbekämp fung-voranzubringen 0 

Darüber_hinaus werde.ich·auch-durch.entsprechendeEinflussnahme bei der 

Behandlung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen.aller Art im Begutachtungs­

verfahren auf ein_e entsprechende Berücksichtigung der Lärmschutzinteressen 

dringen 0 

-0-0-0-
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